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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung; hier: sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung Photovoltaik 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO) 

1.1  Das Sondergebiet dient vorwiegend der Unterbringung von Freiflächenphotovoltaikanlagen. 

1.2  

Betrieb von Freiflächenphotovoltaikanlagen zulässig. Die Errichtung von Nebenanlagen und notwen-

dige Betriebseinrichtungen (Wechselrichter, Trafostationen, Leitungen, Zuwegungen, Kameramasten 

und Einfriedungen, etc.) ist zulässig.  

Weiterhin ist eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen in Form einer Mahd oder Schafbeweidung 

zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Die maximal zulässige Grundfläche für Gebäude für die technische Infrastruktur von Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen beträgt jeweils 50 m².   

2.2  Die Höhe der jeweiligen Solarmodule der Photovoltaikanlagen darf gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 

BauNVO maximal 3,50 m betragen. Die zulässige Höhe bezieht sich auf den unteren Bezugspunkt (im 

Bebauungsplan jeweils nächstgelegener festgesetzter unterer Bezugspunkt) m über NHN und den 

oberen Bezugspunkt (Oberkante der Solarmodule).   

2.3  Der Mindestabstand zwischen unterem Bezugspunkt nach Festsetzung Ziffer 2.2 und der Un-

terkante der Solarmodule muss 80 cm betragen.  

3. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

3.1 Die Flächen innerhalb der Baugrenze (zwischen und unter den Solarmodulen sowie zwischen 

Solarmodulen und den Zaunanlagen) sind anzusäen und als extensives Grünland zu pflegen und zu 

bewirtschaften.  

3.2 Dazu sind die Ackerflächen mit einer naturnahen, kräuterreichen Grünlandmischung anzusäen. 

Zu verwenden ist gebietsheimisches Saatgut aus zertifizierter (z.B. VWW-Regiosaaten) Produktion 

oder im Naturraum gewonnenes Heudrusch-Material. Eine Mahd darf maximal dreimal je Jahr durch-

geführt werden. Alternativ ist eine Schafbeweidung zulässig. 

3.3 Auf den Flächen dürfen keine Dünger- und Pflanzenschutzmittel und keine Herbizide einge-

setzt werden. 
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4. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

4.1 Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen ist eine einreihige Anpflanzung eines Gehölzstreifens aus gebietshei-

mischen Pflanzgut gemäß der Pflanzliste anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Ausge-

nommen davon ist die Zuwegung zum Plangebiet.  

4.2 Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5 m, Mindestqualität 2xv 80-100, anzupflanzen. 

Pflanzliste: 

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)  Liguster (Ligustrum vulgare)  

Hartriegel (Cornus sanguinea)  Feldahorn* (Acer campestre) 

Weißdorn (Crataegus monogyna)  Schwarzer-Holunder (Sambucus nigra) 

Weißdorn (Crataegus oxyacantha)  Hundsrose (Rosa canina) 

Ohrweide (Salix aurita)  Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)  

Hasel (Corylus avellana)  

Salweide* (Salix caprea)  

* nur an den Außenrand der Pflanzung, um Schattenwurf zu vermeiden 

5. Bauordnungsrechtliche Festsetzung: Einfriedung  

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW) 

5.1 Eine Einzäunung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist zulässig. Zur Einfriedung sind nur of-

fene Zaunkonstruktionen zulässig. Die Einfriedung mit Mauerwerk ist unzulässig.  

5.2 Die Höhe der Einfriedung darf inkl. Übersteigschutz max. 2,5 m betragen, bezogen auf den je-

weils nächstgelegenen unteren Bezugspunkt und den oberen Bezugspunkt (Oberkante Einfriedung). 

Die Zaununterkante muss im Mittel 15 cm über dem jeweils nächstgelegenen unteren Bezugspunkt 

liegen.  

 

6. Sonstige Festsetzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Die Fläche L1 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers zu belasten.  
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HINWEISE 

1. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-

Vorschriften oder andere nicht öffentlich einsehbare Regelwerke) werden im Rathaus der Stadt Lin-

nich zu jedermanns Einsicht während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten. 

2. Bodendenkmäler 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Un-

tere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideg-

gen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich zu 

melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-

Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten 

3. Artenschutz 

Baufeldfreimachungen, Gehölzentnahme und Bautätigkeiten sind zwischen dem 1. März und dem 30. 

September jeden Jahres nicht zulässig. Ggf. kann ein anderer Termin für die Baufeldfreimachung 

gewählt werden, wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass sich keine Vogelbrut im Baufeld befin-

det. Dies bedarf der Abstimmung mit und der Zustimmung durch die Untere Naturschutzbehörde. 

4. Niederschlagswasserbeseitigung 

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebietes flächig zu versi-

ckern. 

5. Sümpfungsmaßnahmen 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist von durch Sümpfungsmaßnahmen des 

Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der Beeinflus-

sung ist nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen 

ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Hierdurch hervorgerufene Bodenbewegungen können 

bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderung 

der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen 

und Vorhaben Berücksichtigung finden.  

6. Erdbebengefährdung 

Das Plangebiet wird der Erdbebenzone 3 und der geologischen Untergrundklasse S nach DIN 

4149:2005 zugeordnet. Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt wer-

den, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 

 

Analog zu den Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 sind die Bedeutungsklassen 

der relevanten Teile von DIN EN 1998, insbesondere die jeweiligen entsprechenden Bedeutungsbei-

werte, zu beachten.  

7. Schutzstreifen Hochspannungsfreileitung 

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Lei-

tung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und 
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Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und abschließenden Stellung-

nahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn zuzu-

senden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Westnetz GmbH.  

8. Kampfmittelbeseitigung 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf ver-

mehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenabwürfe. Insbesondere existiert ein konkreter Ver-

dacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Laufgraben). Eine Überprüfung 

der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karte sowie 

des konkreten Verdachtes wird empfohlen.  

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 

abzuschieben.  

Erfolgen Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 

Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Bohrlochdetektion empfohlen. Das Merkblatt für 

Baugrundeingriffe ist zu beachten. 

 

 

9. Baugrundverhältnisse 

Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei der Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche 

Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die Bauvorschriften des Eu-

-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 "Bau-

grund  Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen", und der DIN 18196 

"Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, die organi-

sche und organogene Böden als Baugrund ungeeignet einstuft. sowie die Bestimmungen der Bau-

ordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu beachten.  

10. Grundwasserverhältnisse 

Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberflache an. Der Grundwasserstand 

kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse verändert sein. Bei den Abdichtungs-
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maßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwassers auf das natürliche Niveau zu be-

rücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18195 "Abdichtung von Bauwerken", der DIN 18533 

"Abdichtung von erdberührten Bauteilen" und gegebenenfalls der DIN 18535 "Abdichtung von Behäl-

tern und Becken" zu beachten. Weitere Informationen über die derzeitigen und zukünftig zu erwar-

tenden Grundwasserverhältnisse kann der Erftverband in Bergheim geben (www.erftverband.de). 

11. Versorgungsleitung der Regionetz GmbH 

Die Anlagen der Regionetz GmbH dürfen nicht überbaut werden. 

Zu den Versorgungsanlagen müssen folgende Regel-Mindestabstände eingehalten werden: 

Bei Strom- /Signalkabeln: 0,30 m, 

Falls oben angeführte Mindestabstände zu den Versorgungsanlagen der Regionetz GmbH ausnahms-

weise nicht eingehalten werden können, ist eine besondere Abstimmung mit deren Fachabteilung 

durchzuführen. Bei Baugruben, deren Sohle unter dem Niveau der Versorgungsleitungen liegt, ist 

zwischen Grabenwand und den Versorgungsleitungen ein ausreichender seitlicher Abstand einzuhal-

ten, so dass eine Gefährdung unserer Anlagen mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Es ist besondere 

Sorgfalt auf den Grabenverbau und die Verfüllung zu legen, um ein Nachsacken des Bodens und hier-

durch einen Bruch der Versorgungsleitungen zu vermeiden. 

Das Bauverfahren ist so zu wählen, dass die vorhandenen Versorgungsanlagen nicht durch äußere 

Einwirkungen, z. B. Erschütterungen, Setzungen, Lasten usw., beschädigt werden. 

Bei Setzungen wird die Versorgungsleitungen auf Kosten des Verursachers regelmäßig überprüft. 

In Leitungsnähe und Kreuzungsbereichen ist Handschachtung erforderlich. 

Die ausführende Tiefbaufirma wird gebeten vor Baubeginn die aktuellen Planunterlagen bei der Re-

gionetz GmbH einzuholen. (https://betriebsportal.regionetz.de) 
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